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Peter Lang

Dr. iur., lic. oec. HSG, dipl. Steuerexperte,  
Steuerdienst Swiss Life, Zürich
Abbau unnötiger Regulierungen und einer Klar-

dem Gebiet der Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge tätig sind, aber nicht 
dem FZG unterstellt sind, wie sogenannte 
patronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessens-
leistungen sowie Finanzierungsstiftungen, 
gelten von den Bestimmungen des BVG nur 
die folgenden: 

1.  die Unterstellung der Personen unter die 
AHV (Art. 5 Abs. 1); 
…

10. die steuerliche Behandlung (Art. 80, 81 
Abs. 1 und 83).

Abbildung 1: Art. 89a Abs. 7 ZGB
atronale Wohl-
ahrtsfonds mit Er-
essensleistungen

iskalische Rahmen -
edingungen im Lichte  
er ZGB-Revision vom  
5. September 2015

 Einleitung

atronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleis-
ungen (nachfolgend «patronale Wohlfahrts-
onds») gehören weder zu den registrierten Vor-
orgeeinrichtungen gemäss Art. 48 BVG1/2 noch 
u den überobligatorischen Einrichtungen nach 
rt. 49 Abs. 2 BVG3. Diese Kategorie von Vorsor-
eeinrichtungen ist zu den ausserobligatori-
chen Einrichtungen zu zählen, die nicht an der 
urchführung der obligatorischen beruflichen 
orsorge beteiligt ist, weshalb das BVG grund-
ätzlich nicht Anwendung findet. Sie haben nur 
ene Vorschriften dieses Gesetzes zu beachten, 
ie im Verweiskatalog von Art. 89a ZGB4 aufzu-
inden sind. Die im Rahmen der 1. BVG-Revision 
erstärkte Regulierungsdichte schenkte dem 
harakter und der Rechtsnatur der patronalen 
ohlfahrtsfonds zu wenig Beachtung. Das da-

aus resultierende immer engere regulatorische 
orsett hat dazu geführt, dass patronale Wohl-

ahrtsfonds zusehends liquidiert wurden, weil 
er administrative Aufwand mit den damit ver-
undenen Kosten unverhältnismässig anstieg.5 
ie ZGB-Revision vom 25. September 20156, 
elche der Bundesrat auf den 1. April 2016 in 
raft setzte, will diese Entwicklung durch den 
stellung der anwendbaren Rahmenbedingun-
gen stoppen. Die nachfolgenden Ausführungen 
diskutieren die Neuregelung unter dem Blick-
winkel der abgaberechtlich relevanten Aspekte.

7 Für Personalfürsorgestiftungen, die auf 
2 Patronale Wohlfahrtsfonds 
   mit Ermessensleistungen –  
   sozialpolitische Bedeutung

Vorsorgeeinrichtungen mit Ermessensleistun-
gen gab es lange vor der Einführung des BVG im 
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sichtlich, dass die Wohlfahrtsfonds aufgrund  
der historischen Entwicklung sowie deren sozial-
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durchaus von Bedeutung sind, obwohl die aus-
gerichteten Leistungen volumenmässig geringer 
ausfallen.9
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1 SR 831.40.
2 Gemäss Art. 48 BVG müssen sich Vorsorgeeinrichtun-

9 Zu beachten ist, dass leistungsseitig die Vorsorgeeinrich-
tungen mit reglementarischen Leistungen und aktiven 
gen, die an der Durchführung der obligatorischen Versi-
cherung teilnehmen wollen, bei der Aufsichtsbehörde, 
der sie unterstehen, in das Register für die berufliche 
Vorsorge eintragen lassen.

3 Art. 49 Abs. 2 BVG definiert, welche Vorschriften des BVG 
für die Vorsorgeeinrichtungen des BVG gelten, die mehr 
als die Minderleistungen ausrichten.

4 SR 210.
5 Müller spricht in diesem Zusammenhang von einem 

«harschen regulatorischen Umfeld» für patronale 
Wohlfahrtsfonds, Müller (WOFA), 74.

6 AS 2016 935 ff.
7 BFS, 9. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl  

patronaler Wohlfahrtsfonds bis heute weiter reduziert hat.
8 BFS, Pensionskassenstatistik 2014, Tabelle A.01.1.Z 

«Überblick über den Stand der Vorsorgeeinrichtungen, 
Bilanzsumme, aktive Versicherte, Bezüger und Leis-
tungen»; vgl. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/in
dex/themen/13/02/03/data/01.html, besucht 16.05.2016.
Versicherungen bedeutsamer sind. So verzeichneten die-
se Einrichtungen im Jahr 2014 rund 1 074 000 Renten-
bezüger und rund 41 000 Bezüger von Kapitalleistungen.
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  als Abgrenzungskriterium

eu weist Art. 89a Abs. 7 ZGB im Vergleich zum 
bs. 6 einen eingeschränkten Katalog von BVG-
ormen auf, die auf patronale Wohlfahrtsfonds 
nwendung finden. Ob eine Personalfürsorge-
tiftung von Abs. 6 oder von Abs. 7 erfasst wird, 
ichtet sich danach, ob die Einrichtung dem 
ZG10 unterstellt ist oder nicht.11 Das FZG ist da-
ei anwendbar auf alle Vorsorgeverhältnisse, in 
enen eine Vorsorgeeinrichtung des privaten 
der des öffentlichen Rechts aufgrund ihrer Vor-
chriften (Reglement) bei Erreichen der Alters-
renze, bei Tod oder bei Invalidität (Vorsorge-
all) einen Anspruch auf Leistungen gewährt.12 
rt. 89a Abs. 7 ZGB erwähnt «patronale Wohl-
ahrtsfonds mit Ermessensleistungen» aus-
rücklich als Anwendungsfall von «Personal-
ürsorgestiftungen, die auf dem Gebiet der 
lters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsor-
e tätig, aber nicht dem FZG unterstellt sind», 
a dieselben typischerweise aufgrund ihres Cha-
akters eben keine reglementarischen Leistun-
en gewähren.

 AHV-Unterstellung der  
 Destinatäre

Art. 5 Gemeinsame Bestimmungen
1 Dieses Gesetz gilt nur für Personen, die bei 
der eidgenössischen Alters- und Hinterlasse-
nenversicherung (AHV) versichert sind.

bbildung 2: Art. 5 Abs. 1 BVG
rt. 89a Abs. 7 Ziff. 1 ZGB erklärt Art. 5 Abs. 1 
VG auf patronale Wohlfahrtsfonds anwendbar. 
er Bundesrat betrachtet den Artikel als Miss-
rauchsnorm: «Es soll verhindert werden, dass 
olche Stiftungen Leistungen an Personen 
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rischen System der sozialen Sicherheit haben. 
Das verfassungsmässige Drei-Säulen-Prinzip 
(Art. 111 Abs. 1 und 113 Abs. 2 Bst. a BV) 
schliesst in der Tat aus, dass eine Person in der 
zweiten Säule bei einem patronalen Wohl-
fahrtsfonds versichert wird, ohne zuvor in der 
ersten Säule versichert zu sein. Die berufliche 
Vorsorge, zu der patronale Wohlfahrtsfonds ge-
hören, muss folglich eine Ergänzung zur AHV 
sein. Diese Bedingung ist auch hinsichtlich der 
Steuerbefreiung gerechtfertigt, welche für die 
von den Arbeitgebern an ihre Wohlfahrtsfonds 
überwiesenen Beträge gilt».13

Die Ausdehnung von Art. 5 BVG auf diese Ein-
richtungen ist nicht zielführend, wird damit 
durch den Gesetzgeber direkt und einschnei-
dend in den potentiellen Destinatärskreis und 
damit in die Zweckbestimmung der Einrichtun-
gen eingegriffen (betreffend die Zweckfrage vgl. 
Abschnitt 5.2.2). Künftig wird es beispielsweise 
einem patronalen Wohlfahrtsfonds nicht mehr 
möglich sein, an den Angestellten eines schwei-
zerischen Arbeitgebers mit schweizerischem  
Arbeitsvertrag, der aufgrund des Erwerbsorts -
prinzips nicht der AHV unterstellt ist, Leistungen 
auszurichten.14 Ebenso unterbindet die Norm 
Leistungen an Arbeitnehmer einer ausländi-
schen Betriebsstätte. Es ist davon auszugehen, 
dass die Aufsichtsbehörden noch ergänzende 
Richtlinien zur Handhabung dieser Norm er -
lassen werden.15

5 Steuerliche Behandlung

5.1  Allgemeines
Patronale Wohlfahrtsfonds gelten seit jeher als 
gewinnsteuerbefreite «Einrichtung der berufli-
chen Vorsorge» im Sinne des DBG und StHG.16/17 
Diese Gegebenheit wurde anscheinend in jünge-
rer Zeit von gewissen kantonalen Steuerbehör-
den in Frage gestellt.18/19 Die Kommission für 
soziale Sicherheit und Gesundheit des National-



PATRONALE WOHLFAHRTSFONDS
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die steuerlichen Regelungen des BVG als gebo-
ten, welche die gleiche Behandlung mit anderen 
Vorsorgeeinrichtungen sicherstellt.

Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen
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1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch 
für die Vorsorgeeinrichtungen, die nicht im 
Register für die berufliche Vorsorge einge-
tragen sind.
2 Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten 
Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des 
öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Ein-
künfte und Vermögenswerte ausschliesslich 
der beruflichen Vorsorge dienen, von den 
direkten Steuern des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden und von Erbschafts- 
und Schenkungssteuern der Kantone und 
Gemeinden befreit.

Abbildung 3: Art. 80 BVG
en des zweiten Titel des BVGs, welcher der 
teuerrechtlichen Behandlung der Vorsorge re-
elt, für anwendbar. Diese Artikel sind gemäss 
er bundesgerichtlichen Rechtsprechung als 
teuerharmonisierungsbestimmungen zu qua-
ifizieren, die für die Kantone und den Bund ver-
flichtende Grundsätze enthalten.20 Entspre-
hend müssen die Kantone diese Normen bei 
hrer kantonalen Gesetzgebung sowie der Pra-
isfestlegung beachten.
rt. 80 Abs. 1 BVG sieht vor, dass die steuerrecht-
iche Behandlung der Vorsorge gemäss dem 
weiten Titel des BVG sowohl für registrierte  
orsorgeeinrichtungen als auch für sämtliche 
inrichtungen gilt, die nicht im Register einge-

ragen sind. Damit fallen nicht nur Vorsorgeein-
ichtungen, welche unmittelbar der beruflichen 
orsorge dienen, unter die Steuerbefreiungs-
orm, sondern auch Einrichtungen, die mittel-
ar der 2. Säule dienen wie Finanzierungsstif-
ungen.21 Mit der vorliegenden ZGB-Revision 
at der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, 

6
 Agner/Jung/Steinmann, 219; Riemer weist darauf hin, 
dass es stossend wäre, wenn die steuerlichen Bestim-
klarstellen, dass Abs. 6, respektive die dortige Verweisung 
auf das BVG nur für sogenannte «Versicherungsstiftun-
gen» zur Anwendung gelangt, Riemer (Revision), 4.

12 Art. 1 Abs. 2 FZG.
13 Stellungnahme des Bundesrates vom 20. August 2014, 

Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und  
Gesundheit des Nationalrates vom 26. Mai 2014, Parla-
mentarische Initiative Stärkung der Wohlfahrtsfonds 
mit Ermessensleistungen, BBl 2014, 6653.

14 Dies bedeutet, dass in typischen Expat-Konstellationen 
keine entsprechenden Leistungen mehr fliessen dürfen. 
Gerade auch in solchen Konstellationen mit ungenü-
genden sozialversicherungsrechtlichen Pflichtleistun-
gen können patronale Wohlfahrtsfonds aber willkom-
mene Leistungserbringer sein.

15 So wäre es stossend, wenn ein bestehender definierter 
Destinatärskreis eingegrenzt werden würde. Im Gegen-
satz dazu kann dieser Kreis für künftige hinzutretende 
Destinatäre anderweitig definiert werden.
mungen nicht für Wohlfahrtsfonds gelten würden,  
da diese mit den Trägern der beruflichen Vorsorge ver-
wandt sind und ihre Aufgaben ergänzen, vgl. Riemer  
(1. BVG-Revision), 553.

7 Patronale Wohlfahrtsfonds werden unter die in Art. 61 
BVG ausdrücklich aufgezählten Einrichtungen, die 
«nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge die-
nen» subsumiert, vgl. Montavon, Abschnitt 1.1. Art. 61 
BVG regelt die Pflicht der Kantone, entsprechende Auf-
sichtsbehörden zu bezeichnen.

8 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6158; Bur Bürgin  
(Wohlfahrtsfonds), 75.

9 Beispielsweise erwähnt der Geschäftsbericht 2014 der 
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau in Abschnitt 8 einen 
Wohlfahrtsfonds, welchem vom kantonalen Steueramt 
die Befreiung von den direkten Steuern entzogen wurde.

0 BGE 116 Ia 264, E. 3 d).
1 Landolf, 172, Abschnitt 2 lit. b) mit Hinweisen auf die 

entsprechende Rechtsprechung.
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egriff der «Vorsorgeeinrichtung» gemäss Art. 80 
bs. 1 BVG subsumiert, wodurch grundsätzlich 
rt. 80 bis 84 BVG Anwendung finden. Mit  
rt. 89a Abs. 7 Ziff. 10 ZGB wurde Klarheit ge-
chaffen betreffend die anwendbaren steuer -
ichen Normen im Sinne einer deklaratorischen 
ufzählung.

.2 Vorsorgeeinrichtungen  
  (Art. 80 BVG)

.2.1 Subjektive Steuerbefreiung 
   von den direkten Steuern

orsorgeeinrichtungen sind gemäss Art. 80 Abs. 2 
VG von den direkten Steuern des Bundes, der 
antone und der Gemeinden befreit. Der Wort-

aut weicht dabei geringfügig vom entsprechen-
en Befreiungstatbestand gemäss DBG und 
tHG ab, wonach «Einrichtungen der berufli-
hen Vorsorge von Unternehmen mit Wohn-
itz, Sitz oder Betriebsstätte in der Schweiz 
nd von ihnen nahestehenden Unternehmen, 

ofern die Mittel der Einrichtung dauernd 
nd ausschliesslich der Personalvorsorge die-
en» von der Steuerpflicht befreit sind.22 Die 
undessteuerrechtliche Norm entspricht, soweit 
ie die direkten Steuern betrifft, materiell Art. 80 
bs. 2 BVG.23/24 Die Steuerbefreiung knüpft an 
wei Voraussetzungen an:
i)  Die Vorsorgeeinrichtung muss mit einer 

 Rechtspersönlichkeit ausgestattet sein und
ii)  die Einkünfte und Vermögenswerte der 

 Vorsorgeeinrichtung dürfen ausschliesslich 
 der beruflichen Vorsorge dienen.25

ei der zweiten Bedingung ist von Bedeutung, 
as unter der Formulierung «der beruflichen 
orsorge dienen» im Kontext des jeweils betrof-
enen Einrichtungstypus26 zu verstehen ist. Da-

it stellt sich dann auch die Frage der zulässi-
en Zwecksetzung. Im Hinblick auf patronale 
ohlfahrtsfonds ist wie auch bei anderen Ein-

ichtungen insbesondere das ausschliessliche 
Nr. 7-8/2016 Seite 582
inschränkend, da dieser Artikel die berufliche 
orsorge nur wenig differenziert umschreibt 
nd insbesondere auch die Hilfseinrichtungen 
eine Erwähnung finden.27

.2.2 Zulässige Zweckumschrei- 
   bung patronaler Wohlfahrts- 
   fonds

as Verhältnis von Vorsorge- und Steuerrecht ist 
mmer wieder von Spannungsfeldern geprägt.28 
nter steuerlichen Gesichtspunkten ist dabei 
er auszustreichen, dass das Bundesgericht vom 
orrang des Vorsorgerechts gegenüber dem 
teuerrecht ausgeht. D. h. die vorsorgerechtli-
hen Vorgaben gelten grundsätzlich auch für 
as Steuerrecht und sind durch dieses anzuer-
ennen, wobei ausschliesslich beim Vorliegen 
iner Steuerumgehung von diesen abgewichen 
erden kann.29 In Bezug auf die patronalen 
ohlfahrtsfonds bedeutet dies, dass es an den 

ufsichtsbehörden und nicht den Steuerbehör-
en liegt, den zulässigen Rahmen der mögli-
hen Zweckbestimmungen abzustecken.
atronale Wohlfahrtsfonds können Leistungen 
rbringen, welche der «beruflichen Vorsorge 
der Fürsorge im weiteren Sinne dienen».30 
arunter können insbesondere die folgenden 
weckbestimmungen unterschieden werden:

. Hauptzweck
Leistungen im Zusammenhang mit Alter, 
Tod und Invalidität (Härtefällen sowie be-
gründete Zusatzleistungen). Darunter sind 
auch Leistungen zum Auskauf von Renten-
kürzungen bei vorzeitigen Pensionierungen 
zulässig.31

Ausrichtung von Finanzierungsleistungen 
an andere Vorsorgeeinrichtungen, womit der 
patronale Wohlfahrtsfonds die Funktion von 
Arbeitgeberbeitragsreserven übernimmt.32

iese Leistungen bewegen sich im klassischen 
ereich der zweiten Säule (vgl. Art. 1 Abs. 1 BVG) 
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• Bur Bürgin weist darauf hin, dass in jünge-

•

•

und sind daher unbestritten (Risikodeckung,  

Finanzierungsfunktion).

B. Nebenzweck
Neben der Risikoabdeckung der klassischen  
Risiken Alter, Tod und Invalidität ist auch die  
ergänzende Leistungserbringung bei weiteren 
Risikoereignissen zulässig. Folgender Rahmen 
ist dabei gängig:
• «Unterstützung […] in Notlagen, wie bei 

Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeits-
losigkeit».33/34/35 Zu beachten ist, dass so-
wohl der Kanton Zürich als auch der Kanton 
Bern die Zulässigkeit solcher Leistungen 
ausdrücklich an die Notlage des Empfän-
gers knüpfen.36
22 Art. 56 lit. e DBG und Art. 23 Abs. 1 lit. d StHG.
23 Marco Greter, in: Martin Zweifel/Peter Athanas (Hrsg.), 

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

rer Zeit Leistungen bei Stellenverlust an  
Bedeutung gewonnen haben (beispielsweise 
Beiträge an die Ausfinanzierung von Ren-
tenkürzungen oder die Finanzierung von 
Outplacement-Leistungen).37

Die Ausrichtung von Leistungen in den vor -
angehenden Fällen ist nicht abschliessend. 
So bringt dies beispielsweise der Kanton Ba-
sel-Stadt ausdrücklich zum Ausdruck, wenn 
er erwähnt, dass Unterstützungsleistungen 
erbracht werden dürfen zur Verhinderung 
einer drohenden Notlage zufolge Krankheit, 
Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit «oder 
ähnlichem».38 
Zulässig ist auch die Übernahme von Kosten 
Grundwertungen des Sozialversicherungsrechts durch 
die Steuerbehörden, vgl. Kieser, 474.
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b,  
Art. 56 RZ 14; Locher, 163.

24 Die subjektiven Steuerbefreiungstatbestände wurden 
vom BdBSt (Art. 16 und 17) ins DBG überführt, wobei 
einzelne Befreiungsgründe etwas präziser umschrieben 
wurden, vgl. Botschaft zu Bundesgesetzen über die  
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone  
und Gemeinden sowie über die direkte Bundessteuer 
vom 25. Mai 1983, Sonderdruck, 188.

25 Zum Erfordernis der eigenen Rechtspersönlichkeit vgl. 
Art. 48 Abs. 2 BVG sowie Art. 331 Abs. 1 OR; betreffend 
die Zweckwidmung der Einkünfte sowie Vermögenswer-
te vgl. Art. 80 Abs. 2 BVG.

26 Die gesetzliche Formulierung «der beruflichen Vorsorge 
dienend» hat eine andere Bedeutung bei einer reinen 
Finanzierungsstiftung als bei einer Vorsorgeeinrich-
tung, welche die obligatorische berufliche Vorsorge  
gemäss BVG durchführt.

27 Lang/Maute, 3; Bur Bürgin weist darauf hin, dass der 
Gesetzgeber im Rahmen der 1. BVG-Revision eine viel 
zu enge Definition des Vorsorgebegriffs geschaffen hat, 
vgl. Bur Bürgin (Sozialfürsorge), 23.

28 Zum Verhältnis von Steuer- und Vorsorgerecht vgl.  
Uttinger, 267 ff.; Kieser plädiert in Bezug auf die Steuer-
befreiung für eine Mitberücksichtigungspflicht der 
9 Urteil Bundesgericht vom 29. Januar 2015 
(2C_325/2014, 2C_326/2014), E. 3.4.

0 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6147.
1 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6147.
2 SGK N (Bericht 26. Mai 2014), 6147; zur Thematik der 

Arbeitgeberbeitragsreserven im juristischen Sinne sowie 
deren Verhältnis zu den freien Mitteln vgl. Zehnder, 79 f.

3 § 1 Abs. 2 der Verordnung über die Steuerbefreiung von 
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge des Kantons 
Zürich vom 12. November 1986.

4 Art. 4 Abs. 2 der Verordnung über die Steuerbefreiung 
juristischer Personen des Kantons Bern vom 18. Oktober 
2000 (SBV).

5 Brechbühl, 23 und 25. Der Autor weist ausdrücklich  
darauf hin, dass patronale Wohlfahrtsfonds der beruf -
lichen Vorsorge im weiteren Sinne dienen.

6 Richner/Frei/Kaufmann führen entsprechend aus, dass 
die Leistungen zur «Bestreitung des notwendigen Le-
bensunterhalts» gewährt werden müssen, vgl. Richner/
Frei/Kaufmann, 610 RZ 23; die entsprechende Voraus-
setzung findet sich auch in Art. 4 Abs. 3 SBV BE.

7 Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 73.
8 Merkblatt der Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt 

betreffend die Steuerbefreiung von Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge, ohne Datum.
Nr. 7-8/2016 Seite 583
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Abbildung 4: Art. 89a Abs. 8 Ziff. 3 ZGB

gelten zudem die folgenden Bestimmungen:
…

3. Sie beachten die Grundsätze der Gleich -
behandlung und der Angemessenheit sinn-
gemäss.
sonen, die arbeitslos geworden sind.
Die Erbringung von Leistungen zur Förde-
rung der Wohlfahrt im Allgemeinen wie bei-
spielsweise das Betreiben von Sportplätzen, 
Clubhäusern oder Ferienhäusern ist nur zu-
lässig, sofern eine angemessene Gegenleis-
tung verlangt wird, welche sich an den 
Marktwerten der Leistung orientiert.40/41

rbringt ein patronaler Wohlfahrtsfonds über 
en eng interpretierten Hauptzweck der beruf -
ichen Vorsorge (Alter, Tod und Invalidität) hin -
us Leistungen, müssen dieselben dem Ausgleich 
iner «finanziellen oder wirtschaftlichen Not-
age» dienen. Dabei ist davon auszugehen,  
ass patronale Wohlfahrtsfonds innerhalb der 
chranken durch den Vorsorgezweck, der anwend-
aren Vorsorgegrundsätze42 sowie der Vor aus -
etzungen für die Steuerbefreiung frei sind, den 
egriff der Notlage im Geiste des mutmasslichen 
tifterwillens zu definieren.43

as Leistungsspektrum der zulässigen Neben-
wecke orientiert sich unverändert an den fis -
alischen Rahmenbedingungen der achtziger 
ahre des letzten Jahrhunderts.44 Insofern wäre 
s wünschenswert, dass die Aufsichtsbehörden 
und gestützt darauf die Steuerbehörden) dem 
esellschaftlichen Wandel Rechnung tragen 
nd beispielsweise auch die Unterstützung von 
assnahmen im Bereich «Verträglichkeit von 
amilie und Beruf» als Nebenzweck zulassen 
ürden.45

orsorgeeinrichtungen und damit auch patro-
ale Wohlfahrtsfonds dürfen keine Leistungen 
rbeitsrechtlicher Natur erbringen (Löhne oder 
ohnähnliche Zahlungen wie Gratifikationen, 
ubiläums- oder Dienstaltersgeschenke, Ge-
urts-, Heirats- oder Ferienzulagen).46 Ebenso 
usgeschlossen ist die Finanzierung von Prä -
ien von Kranken- und Unfallversicherungs-

rämien oder die Übernahme von Prämien und 
eiträgen an bundesrechtlich geordnete Sozial-
ersicherungen.47
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wurde u. a. die Meinung vertreten, dass patrona-
le Wohlfahrtsfonds ausschliesslich Leistungen 
bei Alter, Tod und Invalidität erbringen dürften. 
Andernfalls sei eine Steuerbefreiung nicht  
möglich. Diese äusserst restriktiven Meinungs-
äusserungen sind im Lichte der dargestellten 
Rechtslage schlicht nicht korrekt und als fiskal-
politische Stellungnahmen einzuordnen.48/49

5.2.3 Grundsätze der beruflichen 
    Vorsorge

8 Für Personalfürsorgestiftungen nach Absatz 7 
In Konkretisierung, dass eine Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge dient, ist erforderlich, dass 
eine Vorsorgeeinrichtung die Grundsätze der be-
ruflichen Vorsorge gemäss Art. 1 Abs. 3 BVG  
erfüllt.50 Die direkte Anwendung der Grundsätze, 
wie sie in der BVV 251 durch den Bundesrat defi-
niert wurden, ist bei patronalen Wohlfahrtsfonds 
weder möglich, noch sinnvoll. Entsprechend 
sieht der neue Art. 89a Abs. 8 Ziff. 3 ZGB vor,  
dass patronale Wohlfahrtsfonds ausschliesslich 
die Grundsätze der Angemessenheit sowie  
der Gleichbehandlung «sinngemäss» beachten 
müssen.
Dass der Grundsatz der Angemessenheit nur 
sinngemäss berücksichtigt werden kann, ergibt 
sich aus der Definition desselben in der BVV 2. 
Art. 1 BVV 2 sieht eine generell-abstrakte Um-
schreibung dieses Grundsatzes auf Basis des  
sogenannten «Berechnungsmodells» vor. Das 
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Berechnungsmodell basiert nicht auf dem  nicht möglich, den Grundsatz der Angemessen-
h
n
d
g
e
d
e

individuellen Einzelfall, sondern auf einer  
Modellbetrachtung, welche auf einem regle-
mentarischen Vorsorgeplan aufbaut.52 Diese 
modellmässige Betrachtung schliesst eine Ein-
zelfallbeurteilung aus, wie sie dem Wesen einer 
Ermessensleistung von patronalen Wohlfahrts-
fonds zugrunde liegt. Insofern ist es in der Regel 
39 Weisung des kantonalen Steueramtes Luzern, Steuer -
befreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

4

4

5

5

5

eit, wie er in der BVV 2 definiert ist, auf patro-
ale Wohlfahrtsfonds direkt anzuwenden. Vor 
iesem Hintergrund ist die Wortwahl des Gesetz-
ebers zielgerichtet und davon auszugehen, dass 
ine sinngemässe Anwendung des Grundsatzes 
er Angemessenheit insbesondere darauf abzielt, 
inzelfallgerechte Leistungen auszurichten.
8 Bericht über die Ergebnisse des Vernehmlassungsver-
fahrens vom 26. Mai 2014 betreffend Parlamentarische 
(2. Säule), in: Luzerner Steuerbuch, Band 2, § 70 Nr. 2, 
Abschnitt 2.2.

40 Weisung des kantonalen Steueramtes Luzern, Steuer -
befreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
(2. Säule), in: Luzerner Steuerbuch, Band 2, § 70 Nr. 2, 
Abschnitt 2.3.

41 Maute/Steiner/Rufener/Lang, 138; die Autoren weisen 
darauf hin, dass die unentgeltliche Erbringung solcher 
Leistungen nicht zulässig ist.

42 Der Gesetzgeber hat mit der vorliegenden Revision klar-
gestellt, dass der Grundsatz der Angemessenheit sowie 
der Gleichbehandlung sinngemäss anzuwenden sind.

43 Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 74. Bur Bürgin weist  
darauf hin, dass eine Notlage, die zum Bezug von Er-
gänzungsleistungen berechtigt, und der Notlage im  
vorsorgerechtlichen Sinne noch ausreichend Raum für 
freiwillige betriebliche Fürsorge gibt.

44 Während die Umschreibung eines möglichen Kreises 
der Begünstigten gemäss BVG sich im Laufe der Zeit 
dem gesellschaftlichen Wandel angepasst hat, ist eine 
entsprechende Entwicklung bei der Zweckumschrei-
bung von patronalen Wohlfahrtsfonds ausgeblieben. 
Bremsend wirkt hier die Fiskalpraxis, was bei näherer 
Betrachtung nicht ganz einleuchtend ist, da es primär 
um die Verwendung von vorhandenen Mitteln geht, was 
zu zusätzlichem Einkommenssteuersubstrat führen würde. 

45 So wäre es beispielsweise denkbar, dass patronale Wohl-
fahrtsfonds Beiträge zur Mitfinanzierung der ausser -
familiären Betreuung der Kinder von Betriebsange -
hörigen ausrichten würden.

46 Conrad, 319.
47 Weisung des kantonalen Steueramtes Luzern, Steuer -

befreiung von Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 
(2. Säule), in: Luzerner Steuerbuch, Band 2, § 70 Nr. 2, 
Abschnitt 2.2 und 2.3.
Initiative Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessens-
leistungen (Geschäfts-Nr. 11.457) – Vorentwurf der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Nationalrates (SGK-N), Abschnitt 4.8, 15.

9 Ruggli-Wüest weist darauf hin, dass die Steuerbehörden 
den Begriff der beruflichen Vorsorge im Zusammen-
hang mit patronalen Wohlfahrtsfonds nicht weiter ein-
engen sollten, weil ansonsten deren Existenz bedroht 
würde, vgl. Ruggli-Wüest, 174. 

0 Richner/Frei/Kaufmann, 610 RZ 22; die Grundsätze  
der beruflichen Vorsorge beinhalten die Grundsätze  
der Angemessenheit, Kollektivität, Planmässigkeit, 
Gleichbehandlung sowie das Versicherungsprinzip.

1 SR 831.441.1.
2 Urteil Bger vom 21. Mai 2015 (9C_486/2014), E. 6.2. 

Das Bger äussert sich dazu wie folgt: «Zwar schreibt 
Art. 1 Abs. 3 BVV 2 die Angemessenheit lediglich des 
Berechnungsmodells und nicht der Berechnung im 
Einzelfall vor. Die Angemessenheit ist somit nicht  
unbedingt im individuellen Fall bei nachträglicher 
Prüfung («a posteriori») einzuhalten. Vielmehr 
muss ein Vorsorgeplan von vornherein so konzipiert 
werden, dass die zu erwartenden Leistungen die ge-
setzlichen Bedingungen erfüllen … Konkret erfolgt 
eine theoretische Berechnung des Leistungsziels an-
hand einer modellmässigen, auf fachlich anerkann-
ten Grundsätzen basierenden Betrachtung». Auch 
das BSV nimmt dieselbe Sichtweise ein, wenn es Folgen-
des ausführt: «… es handelt sich dabei wie immer 
um eine Vorabprüfung des Modells und nicht um 
eine Nachkontrolle jeder einzelnen Situation»,  
Botschaft zu einer Änderung des Freizügigkeitsgesetzes 
vom 11. Februar 2015 (Geschäfts-Nr. 15.018), BBl 1796, 
Abschnitt 1.1.1.
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geber finanziert und weisen keine Versicherten, Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere 
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as letzte AHV-pflichtige Einkommen des Des -
inatärs in Notlagen nicht zwingend eine an -
emessene Grösse zur Entscheidungsfindung  
arstellt.53 Der Grundsatz der sinngemässen An-
emessenheit für patronale Wohlfahrtsfonds ist 
aher im Lichte des verfassungsrechtlichen 
rundsatzes der Verhältnismässigkeit durch den 
erantwortlichen Stiftungsrat flexibel – eben 
inngemäss – auszulegen.54/55 Missbräuchliche 
eistungen, die zu einer Übervorteilung einzelner 
ersonen führen, haben darin keinen Platz.56/57

rgänzend ist anzufügen, dass die einzelfallorien-
ierte Leistungsausrichtung nicht ausschliesst, 
ass Beiträge auch basierend auf definierten  
riterien an ein Kollektiv ausgerichtet werden 
önnen. Beispielsweise können modellmässige 
erechnungen, basierend auf den Vorsorgeplänen 
iner Vorsorgeeinrichtung, der Verteilung von 
reien Mitteln eines patronalen Wohlfahrtsfonds an 
in definiertes Kollektiv zugrunde gelegt werden.
ieselbe Ausgangslage ist beim Grundsatz der 
leichbehandlung anzutreffen. Art. 1f BVV 2 

ieht vor, dass dieser Grundsatz eingehalten ist, 
enn für alle Versicherten eines Kollektivs die 
leichen reglementarischen Bedingungen im 
orsorgeplan gelten. Da patronale Wohlfahrts-
onds nur Ermessensleistungen ausrichten, auf 
ie kein Anspruch besteht, und welche somit 
icht auf einem Reglement basieren, ist die 
trikte Übertragung der BVV 2-Definition nicht 

öglich. Der Gesetzgeber hat dies erkannt und 
tellt mit einer «sinngemässen» Umsetzung  
icher, dass eine virtuelle und keine absolute 
leichbehandlung angestrebt wird. Ein Destina-

är in derselben Lebenssituation (Notlage) soll 
ergleichbare Leistungen erhalten.58

.2.4 Destinatärskreis und  
   Zweckbindung der Mittel

atronale Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleis-
ungen werden ausschliesslich durch die Arbeit-
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sondern Destinatäre aus. Dabei ist der Kreis der 
Destinatäre weiter als jener der Versicherten in 
der Vorsorgeeinrichtung mit reglementarischen 
Leistungen. So können beispielsweise auch Ar-
beitnehmer der Stifterfirma, welche aus Alters-
gründen oder wegen Unterschreiten des Min-
desteinkommens nicht in der registrierten 
Vorsorgeeinrichtung des Arbeitgebers versichert 
werden können, zum Destinatärskreis gehö-
ren.59 Neben den eigentlichen Arbeitnehmenden 
sowie ehemaligen Arbeitnehmenden im Ruhe-
stand sind üblicherweise auch Leistungen an 
Hinterbliebene oder massgeblich unterstützte 
Personen zulässig.60

Art. 80 BVG postuliert als Voraussetzung, dass die 
Mittel der «Vorsorge dienen». Das DBG verwen-
det die Formulierung, dass die Mittel «dauernd 
und ausschliesslich» der Vorsorge zu dienen ha-
ben. Aus dieser Zweckbindung wird abgeleitet, 
dass die Mittel zur Zweckerreichung auch tat-
sächlich einzusetzen sind. Es müssen Destina -
täre vorhanden sein und es muss langfristig von 
einer Verwirklichung des Vorsorgezwecks ausge-
gangen werden können.61 Beschränkt sich ein 
patronaler Wohlfahrtsfonds bloss darauf, sein 
Vermögen zu verwalten, riskiert er langfristig 
den Verlust der Steuerbefreiung.62/63

5.2.5 Beweislast und temporale  
    Aspekte
Gemäss den allgemeinen Beweisregeln des Steuer-
rechts sind die Voraussetzungen für eine Steuer-
befreiung als steuermindernde Tatsache von der 
gesuchstellenden Vorsorgeeinrichtung darzutun 
und nachzuweisen.64/65 Die Steuerbehörden sind 
befugt, die Bedingungen für eine Steuerbefrei-
ung in jeder Veranlagungsperiode neu zu über-
prüfen.66 Eine kantonale Praxis, wonach eine 
Steuerbefreiung erst ab Einreichung des Ge-
suchs, d. h. nicht rückwirkend, erteilt wird, ist 
nicht gesetzeswidrig.67
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5.3 Abzug der Beiträge  richtung geleisteten Beiträge für ihn und seine 
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   (Art. 81 Abs. 1 BVG)
Art. 81 Abs. 1 BVG definiert die Arbeitgeberbeiträ-
ge als geschäftsmässig begründeten Aufwand. 
Abs. 2 regelt dann die entsprechende Abzugs -
fähigkeit von Beiträgen der Selbstständigerwer-
benden sowie von Arbeitnehmern.
Art. 89a Abs. 7 Ziff. 10 ZBG erwähnt ausschliesslich 
Art. 81 Abs. 1 BVG. Dies ist insofern konsequent, als 
patronale Wohlfahrtsfonds ausschliesslich durch 
den Arbeitgeber (d. h. patronal) finanziert werden.
Eine Spezialfrage stellt sich, wenn ein Selbst-
ständigerwerbender die Funktion eines Arbeitge-
bers hat, ob die von ihm an eine Vorsorgeein-
53 Bei nicht versicherungsmässig gedeckten medizini-
schen Kosten infolge eines Unfall, welche der Betroffene 
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itarbeiter unter Art. 81 Abs. 1 oder Art. 81 Abs. 2 
VG zu subsumieren sind. Soweit die Beiträge 
rbeitgebercharakter haben, fallen sie unter Art. 81 
bs. 1 BVG.68 Entsprechend sind auch die Bei -
räge eines Selbstständigerwerbenden (beispiels-
eise einer Kollektivgesellschaft) an einen patro-
alen Wohlfahrtsfonds abzugsfähig.
etreffend das maximale abzugsfähige Beitrags-
olumen als geschäftsmässig begründeter Auf-
and sind keine pauschalen Aussagen möglich. 
ieses ergibt sich grundsätzlich aus der Zweck-
mschreibung und der Grösse des Kreises der 
estinatäre.69 
3 Zu den zivilrechtlichen Fragestellungen im Zusammen-
hang mit mangelhafter Zweckerreichung bei patrona-
nicht selber bezahlen kann, stellt das AHV-pflichtige 
Einkommen keine sinnvolle Messlatte dar. In einem 
solchen Fall ist der Umfang der finanziellen Notlage der 
angemessene Massstab. Dasselbe trifft zu bei der Aus-
richtung von Härtefallleistungen an Angehörige eines 
Destinatärs infolge Krankheit, wenn der Letztere nicht 
in der Lage ist, die daraus resultierende finanzielle Not-
lage zu meistern. Vgl. zu der Thematik auch Müller/ 
Bock, 169 f., BSV (MbV), 9 Frage 4.

54 Bur Bürgin erwähnt, dass die Leistungen zum Ausgleich 
einer wirtschaftlichen Notlage dienen müssen, was 
missbräuchliche Leistungen von vornherein aus-
schliesst, vgl. Bur Bürgin (Wohlfahrtsfonds), 74 und 80.

55 Votum Schneeberger Daniela, AB NR 2015, 782 und  
de Courten Thomas, AB NR 2015, 1334.

56 Müller/Bock, 170.
57 Riemer weist darauf hin, dass diese Grundsätze auch 

ohne ausdrückliche Gesetzesgrundlage gelten würden, 
wird von den Stiftungsräten ganz allgemein eine ange-
messene und willkürfreie Lösung des Einzelfalles im 
Sinne von Art. 2 und 4 ZGB verlangt, vgl. Riemer  
(Revision), 8.

58 Müller/Bock, 170.
59 Brechbühl, 22.
60 Vgl. beispielsweise Art. 5 SBV BE.
61 Peter-Szerenyi, 83.
62 Brechbühl, 27; Peter-Szerenyi spricht davon, dass eine 

blosse Ansammlung von Vermögen nicht als berufliche 
Vorsorge gelte, vgl. FN 61. 
len Wohlfahrtsfonds, vgl. Brechbühl, 28 ff.
4 Ciocarelli, 330; Tanner, 127.
5 Steiner, 57; Steiner erwähnt ausdrücklich, dass Vorsor-

geeinrichtungen, die nur mittelbar die berufliche Vor-
sorge betreiben, wie patronale Wohlfahrtsfonds unter 
dem Titel «Vorsorgeeinrichtung» von den direkten 
Steuern befreit werden können.

6 Urteil Bger vom 30.09.1994, in ASA 64, 637 ff.
7 Urteil Steuergericht SO vom 16. Dezember 2013 

(SGSTA.2013.90; BST.2013.84), in: KSGE 2013 Nr. 2.
8 Die Systematik des DBG und StHG folgt dem BVG, in-

dem die Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zu-
gunsten des eigenen Personals (Arbeitgeberbeiträge ge-
mäss Art. 81 Abs. 1 BVG) als geschäftsmässig begründete 
Kosten definiert werden (Art. 27 Abs. 2 lit. c DBG und 
Art. 25 Abs. 1 lit. b StHG). Steuersystematisch sind die 
Beiträge des Selbstständigerwerbenden für sich selbst 
gestützt auf Art. 33 Abs. 1 lit. d DBG und Art. 9 Abs. 2 lit. 
d StHG abzugsfähig. Eine andere Konzeption verfolgt 
das AHVG, welches 50% der Beiträge des Selbstständiger-
werbenden für sich selbst als geschäftsmässig begründe-
ten Aufwand anerkennt. Diese AHV-Ordnung wurde von 
der Steuerpraxis übernommen.

9 Insbesondere darf durch die Beiträge keine mangel -
 hafte Zweckerreichung durch Überdotierung herbei -
geführt werden, vgl. zur Thematik der Überdotierung  
Brechbühl, 28 ff.
Nr. 7-8/2016 Seite 587
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5.4 Besteuerung der Leistungen an 
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nalen Wohlfahrtsfonds, die einen steuerbaren 

  Destinatäre (Art. 83 BVG)

emäss Art. 83 BVG sind die Leistungen aus Vor-
orgeeinrichtungen bei den direkten Steuern des 
undes, der Kantone und der Gemeinden im vol-

en Umfang steuerbar. Da der Gesetzgeber klar -
estellt hat, dass es sich bei patronalen Wohl-
ahrtsfonds um «Vorsorgeeinrichtungen» gemäss 
rt. 80 BVG handelt, liegt bei einer Einmalzah-
ung eine «Kapitalleistung aus Vorsorge» ge-

äss Art. 38 DBG vor, die gesondert mit einer 
ahressteuer erfasst wird.70 Erfolgt eine periodi-
che Rentenleistung an einen Destinatär, werden 
ie entsprechenden Reinvermögenszugänge zu-
ammen mit den übrigen Einkünften gestützt 
uf Art. 22 DBG ordentlich besteuert.71

a patronale Wohlfahrtsfonds insbesondere auch 
eistungen in Härtefällen ausrichten, ist zu beach-
en, dass dieselben allenfalls einkommenssteuer-
rei vereinnahmt werden können, sofern eine Qua-
ifizierung als «Unterstützung aus privaten 
itteln» im Sinne von Art. 24 lit. d DBG möglich 

st.72 Einer solchen Beurteilung steht nicht ent -
egen, dass die Leistungen aus einem patronalen 
ohlfahrtsfonds ausgeschüttet werden, welcher 

teuerrechtlich als «Einrichtung der beruflichen 
orsorge» gemäss Art. 56 DBG qualifiziert.73

.5 Ansprüche aus Vorsorge  
  (Art. 84 BVG)

emäss Art. 84 BVG sind die Ansprüche aus Vor-
orgeeinrichtungen von den direkten Steuern 
es Bundes, der Kantone und der Gemeinden be-
reit. Gestützt auf die Norm entfällt insbesondere 
ine Vermögenssteuerpflicht für die entspre-
henden Ansprüche. Diese Vermögenssteuerfrei-
eit muss auch für die entsprechenden Ermes-
ensleistungen aus patronalen Wohlfahrtsfonds 
elten. Müller/Bock weist darauf hin, dass die 
ichterwähnung von Art. 84 BVG auf einen  

edaktionellen Fehler zurückzuführen ist.74 Ent-
prechend kann festgehalten werden, dass An-
prüche des Destinatärs gegenüber einem patro-
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Vermögenswert darstellen würden, nicht der Ver-
mögenssteuerpflicht unterliegen.75/76

5.6 Verrechnungssteuer
Gegenstand der Verrechnungssteuer auf Versi-
cherungsleistungen sind Kapitalleistungen aus 
Lebensversicherung sowie Leibrenten und Pen-
sionen, sofern die Versicherung zum inländi-
schen Bestand des Versicherers gehört und bei 
Eintritt des versicherten Ereignisses der Versi-
cherungsnehmer oder ein Anspruchsberechtig-
ter Inländer ist.77 In der Praxis werden steuerbe-
freite Vorsorgeeinrichtungen jeweils unter dem 
Begriff des «Versicherers» subsumiert. Sowohl 
Kapital- als auch Rentenleistungen unterliegen 
daher grundsätzlich der Verrechnungssteuer, 
wobei die Steuerpflicht im Regelfall durch eine 
Meldung an die ESTV zu erfüllen ist.78 Zu be-
achten ist, dass Bagatellsummen von der Ver-
rechnungssteuerpflicht ausgenommen sind.79 
In diesen Fällen muss eine direkte Meldung 
durch die Vorsorgeeinrichtung an die Veranla-
gungsbehörde erfolgen.80 In der Praxis ist  
umstritten, ob patronale Wohlfahrtsfonds als 
«Versicherer» im Sinne des VStG gelten. In der 
Literatur wird in Bezug auf die alte Rechtslage 
die Meinung vertreten, dass kein Versicherer im 
Sinne des VStG vorliegt, wenn der Stiftungsrat 
nach freiem Ermessen über die Zusprechung 
von Ermessensleistungen entscheiden könne.81 
Mit der vom Gesetzgeber vorgenommenen Klar-
stellung, dass es sich bei patronalen Wohlfahrts-
fonds um Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 80 
BVG handelt, ist nach meiner Auffassung  
die Frage dahingehend zu beantworten, dass 
patronale Wohlfahrtsfonds als «Versicherer» 
im Sinne des VStG zu qualifizieren sind.82

6 FATCA und AIA

Gemäss dem FATCA-Abkommen mit den USA 
qualifizieren patronale Wohlfahrtsfonds als der 



PATRONALE WOHLFAHRTSFONDS

Vorsorge dienende befreite Nutzungsberechtig-
83

na tion mit der vom Bundesgericht postulierten 
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te.  Damit entfallen allfällige Registrierungs- 
und Meldepflichten. Das AIA-Gesetz definiert  
patronale Wohlfahrtsfonds analog als nicht 
meldende Finanzinstitute.84

7 Ärgernis AHV

Die AHV-rechtliche Situation der patronalen 
Wohlfahrtsfonds bleibt weiterhin problembe -
laden, auch wenn kürzlich die AHVV ergänzt 
wurde.85 Die bestehende Regulierung in Kombi   -
70 Analog Art. 11 Abs. 3 StHG.
71 Analog Art. 7 Abs. 1 StHG.

8

8

8

8

8

xtensiven Beitragspflicht ist unbefriedigend, 
nsbesondere auch unter praktischen und syste-

atischen Gesichtspunkten.86

 Schlussbemerkung

ie erfolgte Gesetzesrevision von Art. 89a Abs. 7 
nd Abs. 8 ZGB bringt unter abgaberechtlichen 
esichtspunkten eine weitgehende Klärung der 
estandenen Unsicherheiten und ist zu begrüs-
en. Um den patronalen Wohlfahrtsfonds eine 
2 Vgl. auch die Vernehmlassungsvorlage des Bundesrates 
zum Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahl-
72 Analog Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG.
73 Urteil Bger vom 9. März 2011 (2C_673/2010;  

BGE 137 II 328), in: Die Praxis 10/2011, 733 ff. 
74 Müller/Bock, 164 FN 61.
75 Nicht jeder Anspruch stellt einen vermögenssteuer-

pflichtigen Wert dar. Nach der Konzeption des StHG sind 
alle Aktiven steuerbar, soweit sie nicht Kraft besonderer 
gesetzlicher Vorgaben von der objektiven Steuerpflicht 
ausgenommen sind. Zu den steuerbaren Aktiven zählen 
daher grundsätzlich auch geldwerte Rechte. Als «geld-
werte Rechte» gelten jene, die einen rechtlich realisier-
baren Anspruch begründen, vgl. Zigerlig/Jud in:  
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1  
Art. 13 StHG RZ 2.

76 Als Beispiel eines potentiell vermögenssteuerpflichtigen 
Wertes kann ein Anspruch auf eine Kapitalleistung  
erwähnt werden, welcher im Sinne einer Zahlungs -
modalität ratierlich ausbezahlt wird. 

77 Art. 7 VStG (SR 642.21).
78 Art. 19 VStG.
79 Art. 8 VStG; von der Steuer sind ausgenommen Kapital-

leistungen von weniger als CHF 5000.– und Rentenleis-
tungen von weniger als CHF 500.–.

80 Zur direkten Meldepflicht vgl. Art. 129 Abs. 1 Bst. b DBG. 
Das Kreisschreiben ESTV Nr. 19 vom 7. März 1995, Ab-
schnitt C Ziff. 2 legt koordinierend fest, dass von dieser 
Meldung abgesehen werden kann, wenn eine Meldung 
unter dem VStG an die ESTV erfolgt.

81 Widmer, 412; Pfund, 264 RZ 6.6; die diesbezügliche 
Praxis ist nach dem Kenntnisstand des Autors nicht 
einheitlich.
stellenprinzip bei der Verrechnungssteuer vom 17. De-
zember 2014. Im Rahmen dieser Vorlage war beabsich-
tigt, den Art. 7 VStG vom Wortlaut her anzupassen.  
Der Bundesrat schlug daher folgenden Wortlaut vor: 
«Gegenstand der Verrechnungssteuer auf Versiche-
rungs- und Vorsorgeleistungen sind Leistungen aus 
der beruflichen Vorsorge sowie ….». Mit diesem Wort-
laut hätte man m. E. patronale Wohlfahrtsfonds eben-
falls erfasst.

3 Abkommen zwischen der Schweiz und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine 
erleichterte Umsetzung von FATCA vom 7. Januar 2015, 
SR 0.672.933.63; vgl. Anhang II Abschnitt I Subab-
schnitt D Ziff. 6.

4 Art. 3 Abs. 5 lit. a i. V. m. Art. 41 des BG über den inter -
nationalen automatischen Informationsaustausch in 
Steuersachen vom 18. Dezember 2015; der Bundesrat 
weist in der Botschaft zum AIAG ausdrücklich darauf 
hin, dass der Verweis in Art. 3 Abs. 5 lit. a AIAG nach In-
kraftsetzung der ZBG-Revision erweitert werden muss 
und auch den Art. 89a Abs. 7 ZGB umfassen wird, vgl. 
Botschaft zur Genehmigung der multilateralen Verein-
barung der zuständigen Behörden über den automa -
tischen Informationsaustausch über Finanzkonten und 
zu ihrer Umsetzung vom 5. Juni 2015, BBl 2015, 5485.

5 Müller (AHV-Keule), 226 ff.; Müller (WOFA), 75 f.
6 Vgl. auch das Urteil Bger vom 31.03.2016 

(9C_605/2015), in welchem die AHV-Pflicht auf Arbeit-
geberbeiträge ausgedehnt wurde, die sich auf eine aus-
drückliche reglementarische Basis stützen konnten.
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fahren nach zürcherischem Recht, in: Schweizer 

ichen Sozialpolitik weiterhin einzuräumen, 
äre es wünschenswert, dass die Aufsichtsbe -
örden eine moderate Weiterentwicklung des 
weckrahmens ermöglichen würden. Wird über 
ie Steuerbefreiung ein zu restriktives Zweckver-
tändnis forciert, besteht die Gefahr, dass das In-
eresse der Arbeitgeber an diesem Instrument 
eiter zurückgeht. Eine solche Entwicklung ist 
ber weder im Interesse der Allgemeinheit noch 
er Sozialpartner. 
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